
Beschreibung

Orthetrum albistylum gleicht O.  cancellatum, mit dem es 
verwechselt werden kann, wenn man ein Tier nur aus Distanz 
und flüchtig beobachtet. Charakteristische Merkmale für 
O.  albistylum sind die hellblaue bis weisse Stirn, zwei helle 
Bänder auf den Seiten und ein helles Band auf der Oberseite 
des Brustteils. Bei O.  cancellatum sind die Stirn dunkelbraun 
und die Seiten des Brustteils einheitlich gefärbt – braun beim 
Männchen und gelb beim Weibchen. Das Abdomen der Männ-
chen von O. albistylum ist am Hinterende stärker verschmälert 
als bei O. cancellatum. Der vordere Teil des Hinterleibs ist beim 
Männchen grau bis hellgrau bereift und vom 7. bis zum 10. 
Segment schwarz. Die Oberseite der beiden kurzen Hinterleibs-
anhänge (Cerci) ist leuchtend weiss. Beim Weibchen erlauben 
die weissen Anhänge und das weisse 10. Segment eine sichere 
Ansprache selbst im Flug.
Der Kopf der Larven und Exuvien besitzt parallele Seitenränder 
hinter den Augen. Die Körperlänge beträgt 21-25 mm. Im Gegen-
satz zu den Larven von O. cancellatum fehlen die Dorsaldornen 
und die Seitendornen sind auf die Hinterleibsegmente 8 und 9 
beschränkt. Der Labialpalpus trägt vie bis sechs Borsten und die 
Borsten auf dem Prämentum sind in zwei Reihen angeordnet.

Ökologie

Der Östliche Blaupfeil entwickelt sich in der Schweiz in kleinen 
Tümpeln bis mittelgrossen Weihern mit unterschiedlichem 
Trophiegrad. Die Fläche der Weiher beträgt 100  m2 bis über 
1 ha, die Tiefe 10 cm bis 2 m. Bevorzugt werden Fischweiher oder 
stehende Gewässer unterschiedlicher Grösse in Kies-, Sand-  
und Lehmgruben. Gelegentlich nimmt O.  albistylum auch 
Tümpel an, die bei Fliessgewässerrevitalisierungen speziell zur 
Förderung der Pionierarten unter den Amphibien und Libellen 
angelegt worden sind. Zu den besiedelten Gewässern gehören 
ferner Kleinseen und Altarme in Flussauen. Selten kommt 
die Art in langsam fliessenden Gräben oder Kanälen vor. Die 
Neigung der Ufer kann flach oder – wie im Fall von Fischwei-
hern – auch steil sein. Dabei bevorzugen die Tiere offene und 
gut besonnte Bereiche. 
Die Ufer sind spärlich bis locker bewachsen. Ein allenfalls 
vorhandener Seggengürtel ist niederwüchsig und weist Lücken 
auf. Die Gewässer verlieren ihre Attraktivität, wenn sich im Lauf 
der Sukzession dichte Schilfbestände entwickeln oder wenn 
Tümpel und Weiher verlanden. Eine Tauchblattflur mit Myrio-
phyllum spicatum oder Potamogeton-Arten kann vorhanden 
sein, aber auch fehlen; submerse Pflanzen scheinen für die 
Besiedlung keine grosse Rolle zu spielen. 
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Östlicher Blaupfeil – Orthétrum à stylets blancs – Orthetrum a stili bianchi
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Ideale Fortpflanzungsgewässer sind kleiner als 500 m2, weniger 
als ein Meter tief und weisen Flachufer auf. Wenn im Sommer 
der Wasserstand absinkt und Schlammboden freigelegt wird, 
kann dies die Besiedlung von O. albistylum zu begünstigen. 
Die Larven entwickeln sich während eines Jahres in schlammig-
sandigem Substrat und überwintern eingegraben. Einen kurz-
zeitigen Abschlag, also das Ablassen von Wasser, oder ein 
Trockenfallen von Fischteichen zwischen November und März 
ertragen sie relativ gut.
Der Schlupf findet nahe am Ufer zwischen Mitte Mai und Ende 
Juli – ausnahmsweise bis Mitte August – statt. Die schlüpf-
reifen Larven klettern in der Regel bis rund 5 cm, gelegentlich 
bis 60 cm, in der 10-80 cm hohen Ufervegetation empor.
Die Reifungsperiode verbringt die Art auf offenen Flächen wie 
Trockenrasen, Brachen oder an reich strukturierten Wald- und 
Heckenrändern. Diese Habitate, aber auch Getreidefelder, 
werden zudem als Jagdgebiete genutzt.
Die Paarung findet im Sitzen auf niederwüchsiger Vegeta-
tion nahe am Gewässer statt und dauert 30 Sekunden bis 
drei Minuten. Gelegentlich versuchen auch Männchen von 
O. cancellatum und seltener O. brunneum sich mit Weibchen 
von O.  albistylum zu paaren. Die Eier werden an der freien 
Wasseroberfläche oder an flottierenden Wasserpflanzen abge-
streift. Manche Männchen bewachen dabei ihre Partnerin im 
Schwirrflug.
Die Flugzeit beginnt Mitte Mai und dauert bis Mitte – oder 
seltener – bis Ende September. Die Hauptflugzeit fällt in die 
Periode  zwischen Juni und Mitte August. 
Gewässer mit O. albistylum werden in der Regel von einer reichen 
Libellenfauna besiedelt, die oft aus 20 oder mehr Arten besteht. 

Die häufigsten Begleitarten illustrieren den Pioniercharakter 
der Gewässer mit Orthetrum cancellatum und Ischnura elegans 
sowie ihre Wärmebedürftigkeit mit Crocothemis erythraea und 
Erythromma viridulum. An Gewässern mit O. albistylum fliegt 
praktisch immer auch O. cancellatum.

Flacher Kleinweiher, dessen Ufer zur Förderung von Orthetrum albistylum 
ausgelichtet werden sollten.   © C. Monnerat

Frisch revitalisierter Weiher, der zu einem Komplex von  
sechs Fischteichen gehört.   © C. Monnerat

Exuvie von Orthetrum albistylum.   © H. Wildermuth
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Situation weltweit

Das Areal des Östlichen Blaupfeils erstreckt sich von West-
europa bis nach China und Japan. In Europa existieren zwei 
Verbreitungszentren: ein westliches in Mittel- und Südfrank-
reich, von wo auch in den 1970er-Jahren die Schweiz und 
Süddeutschland besiedelt wurden und ein östliches, das Nord-
italien, Österreich und den Balkan umfasst. Im Norden erreicht 
die Art Südpolen und seit wenigen Jahren auch Nordwestpolen. 
Die beiden Verbreitungszentren scheinen mehr und mehr zu 
verschmelzen. Aufgrund ihrer Expansion ist O. albistylum in der 
Roten Liste Europas als nicht bedroht (LC) eingestuft.

Situation in der Schweiz

Nach ersten Beobachtungen im Churer Rheintal 1970 und in der 
Ajoie 1972 hat sich O. albistylum seit 1980 in der Zentralschweiz 
und im westlichen Mittelland ausgebreitet. Die Einwanderung 
erfolgte vermutlich vom Elsass her über die Nordwestschweiz 
und das Rheintal. Heute existieren Populationen in den 
Kantonen Aargau und Luzern sowie in der Ajoie im Kanton Jura. 
Aus der Lombardei und den französischen Departementen Ain 
und Haute Savoie hat die Art auch die Südschweiz besiedelt. 
Im Kanton Tessin existieren seit dem Jahr 2000 und im Kanton 
Genf seit 2003 bodenständige Populationen. In den Kantonen 
Bern und Zürich gibt es einige kleine, isolierte Vorkommen. 
Aus den Kantonen Freiburg, Solothurn, Graubünden, St. Gallen, 
Thurgau liegen Beobachtungen wandernder oder punktuell 
sich fortpflanzender Tiere vor. Im Kanton Basel-Landschaft 
fehlen aktuelle Beobachtungen. Seit Mitte der 1990er-Jahre 
hat die Art einige neue Lokalitäten in den Kantonen Obwalden 
und Schwyz besiedelt. Im Rhonetal und im Rheintal konnte 
O. abistylum nicht in den Alpenraum vordringen.  
In der Schweiz ist die Art aufgrund ihres Rückgangs in einigen 
Gebieten als stark gefährdet (EN) eingestuft.
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Priorität

Aufgrund ihrer nationalen Gefährdung und der Verantwortung 
der Schweiz für den Schutz der Art wurde der Östliche Blaupfeil 
in die Prioritätsklasse 3 eingestuft.

Bedrohung

O.  albistylum besiedelt in der Schweiz Sekundär gewässer, 
deren Eignung sich ohne Pflegemassnahmen rasch verschlech-
tert. Fortschreitende Sukzession mit Entwicklung üppiger 
Vegetation und schliesslich Verlandung sind die primären 
Bedrohungen und haben infolge ausgebliebener Pflege an 
verschiedenen Orten zum Verschwinden der Art geführt. Bei 
Fischweihern sind eine Intensivierung oder Änderung der 
Nutzung sowie eine lange dauernde Trockenlegung die wich-
tigsten Bedrohungen.

Erhaltungs- und Förderungsmassnahmen

Die Erhaltung der bodenständigen Populationen erfordert eine 
regelmässige Mahd und einen periodischen Gehölzschnitt 
an den Gewässerufern, um eine ausreichen Besonnung zu 
gewährleisten. Die Massnahmen sind im Rotationsprinzip 
vorzunehmen: In einem Komplex von kleineren Weiher oder 
Teichen (>0,5  a) werden über Jahre verteilt wechselweise 
einzelne Gewässer gepflegt, bei einem grossen Gewässer 
(>0,5  ha) abwechselnd verschiedene Uferabschnitte. Bei der 
winterlichen Entleerung von Fischteichen soll in der Mitte ein 
wenig Wasser zurückbehalten werden. Da es sich bei O. albis-
tylum um eine Pionierart mit effizienter Ausbreitung handelt, 
kann die Art mit einem Angebot an optimalen Gewässern gut 
gefördert werden. Mit der Neuanlage geeigneter Gewässer in 
der Nähe von isolierten Beständen werden die Chancen für 
deren Weiterbestand verbessert.

Gefährdung Schutz- und Förderungsmassnahmen

Verlandung durch 
Verkrautung und Vordringen 
der Ufervegetation

Vegetation in verschiedenen 
Gewässerabschnitten oder Teilen 
eines Gewässerkomplexes nach dem 
Rotationsprinzip ausräumen oder im 
Herbst mähen und Pflanzenmaterial 
abführen

Beschattung der Gewässer 
durch Sträucher und Bäume

Ufersträucher und -bäume alle 
zwei Jahre zurückschneiden, damit 
mindestens ein Drittel der Uferlinie 
offen und besonnt bleibt

Lange andauernde 
Trockenphase («Abschlag») 
bei Fischweihern

Falls ein lange andauerndes 
Trockenfallen nicht vermieden 
oder keine minimale winterliche 
Wasserführung garantiert werden 
können: prüfen, ob es geeignete 
Ersatzgewässer in unmittelbarer Nähe 
gibt oder entsprechende Gewässer neu 
schaffen

Zu hohe Fischdichte in 
Fischweihern

Weiher ablassen und abfischen, um die 
Fischdichte zu regulieren

Auffüllen von Gewässern 
in Kies-, Sand- oder 
Lehmgruben

Auffüllen von Gewässern vermeiden 
oder geeignete Ersatzgewässer in 
unmittelbarer Umgebung schaffen

Aufgabe des Abbaus von 
Kies, Sand oder Lehm

Gewässer mit geeigneten Strukturen 
erhalten und pflegen

Isolation der Bestände am 
Rand des schweizerischen 
Verbreitungsgebiets

Verbund von geeigneten Gewässern 
schaffen, um ausreichend grosse 
Kernpopulationen zu erhalten
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